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BEGRÜNDUNG mit Umweltbelangen 

zum Bebauungsplan "Obstmarkt" und den 
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 

der Gemeinde Ortenberg (Ortenaukreis) 

Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

 

1 Erfordernis der Planaufstellung 

Im Süden des Ortskerns von Ortenberg liegt abseits der Ortsdurchfahrt 
(Hauptstraße) das mit einem großen Hallengebäude (Obstmarkt) bebaute, ca. 
4.650 m² große Grundstück Flst.Nr. 6107. 

Auf dem Gelände befindet sich neben dem Obstmarkt noch ein kleines Ne-
bengebäude bzw. eine Überdachung. Der Betrieb wurde eingestellt. Das 
Grundstück soll aufgeteilt und bebaut werden. 

Die Gemeinde Ortenberg sieht dies als Chance, für die eigene Bevölkerung, 
besonders junge Familien, einige Parzellen für Einfamilienhäuser zu schaffen. 
Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 22. Februar 2021 einen Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Obstmarkt“ gefasst. 

Mittlerweile wurden auch einige „Eckdaten“ beschlossen. Von einem Investor 
wurde schon eine Planung vorgelegt, welche dem Gemeinderat zusagte und 
auf dessen Basis der zeichnerische Teil entwickelt werden könnte. 

Geplant ist die Errichtung von 4 Einzelhäusern und 8 Doppelhäusern auf 
Grundstücken von ca. 350 m² (Doppelhaushälfte) bis ca. 440 m² (Einzelhaus). 
Die ca. 65 m² großen 2 ½ - geschossigen Bauten werden weitestgehend über 
die angrenzende Straße "Am Markplatz" erschlossen. Lediglich zwei Grund-
stücke im Zentrum des Areals werden über eine kurze Stichstraße angebun-
den. 

Um eine sinnvolle, aufeinander abgestimmte Bebauung entsprechend den 
Vorstellung der Gemeinde Ortenberg sicherzustellen, wurde vom Gemeinde-
rat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. 

Ziel ist es, weitere Wohngebäude in der Ortslage zu ermöglichen, um eine 
sinnvolle Ausnutzung bzw. Umnutzung der Flächen nahe dem Ortskern zu er-
möglichen. 

Dies entspricht der übergeordneten städtebaulichen Zielvorstellung zur vor-
rangigen Nutzung innerörtlicher Flächen. Eine weitere Inanspruchnahme von 
Landschaft wird damit vermieden. 

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Bebauung dieser innerörtlichen Freifläche geschaffen. 

 

Fertigung: ...............  

Anlage:........2 .........  

Blatt:.........1 - 25 .....  
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1.1 Verfahren 

Mit der am 1.1.2007 in Kraft getretenen Änderung des BauGB durch Artikel 1 
des "Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwick-
lung der Städte" vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) wurde die Möglichkeit er-
öffnet, das Bebauungsplanverfahren gemäß dem neu eingeführten "beschleu-
nigten Verfahren" nach § 13a BauGB durchzuführen. 

Der § 13a BauGB wurde eingeführt mit dem Ziel "Bebauungspläne der Innen-
entwicklung", die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-
tung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, in einem be-
schleunigten Verfahren aufzustellen.  

Mit dem Bebauungsplan werden die Voraussetzungen für eine bedarfsge-
rechte intensive Nutzung der innerörtlichen Flächen geschaffen. Insbesondere 
wird eine Nachverdichtung bzw. Bebauung von Flächen in der Ortslage er-
möglicht. Damit kann das Gelände des ehemaligen Obstmarkts für den Woh-
nungsbau genutzt werden. Es handelt sich somit um eine Maßnahme der In-
nenentwicklung. 

Für das Planungsgebiet kann § 13a BauGB angewandt werden, da 

 es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt 

 die zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 m² 
beträgt (ca. 4.483 m² x GRZ 0,4 = ca. 1.793 m² Grundfläche) 

 eine Kumulierung der Grundflächen durch die Ausweisung von Bebauungs-
plänen, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden, nicht gegeben ist 

 durch die Bebauungsplanänderung nicht die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen und 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b BauGB genannten Schutzgüter (s. auch Ziff. 5 - Umweltbelange) 
oder dafür bestehen, 

 dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wurde von 
der förmlichen frühzeitigen Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen und diese gemeinsam mit der Offenlage nach § 3 Abs. 2 
BauGB durchgeführt. 

Von der Durchführung der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind wird ab-
gesehen. 
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2 Übergeordnete Planung 

2.1 Flächennutzungsplan 

Das Planungsgebiet ist in der rechtsgültigen Fassung des Flächennutzungs-
plans der Verwaltungsgemeinschaft Offenburg - 1. Änderung vom 14.02.2015 
als gemischte Baufläche ausgewiesen.  

 

(Quelle: Geoportal Raumordnung B-W, Mai 2022) 

Im Bebauungsplan "Im Oberen Steinfeld, Am Kochgässle und Hinterm Berg" 
von 1971 ist die Fläche als "gemischte Baufläche" ausgewiesen. 

Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

3 Abgrenzung des Planungsgebiets 

Der Geltungsbereich umfasst das mit einer Halle (ehemaliger Obstmarkt) be-
baute Grundstück Flst.Nr. 6107 im Süden von Ortenberg.  

Das Gebiet liegt östlich der Bahnlinie an der Straße "Am Markplatz". Im Nor-
den, Osten, Süden und Westen wird das Plangebiet von Bebauung eingefasst. 

Die maßgebliche Abgrenzung ergibt sich aus den Festsetzungen im "Zeichne-
rischen Teil" zum Bebauungsplan. 

 
(Quelle: LUBW, 2023) 
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4 Planungskonzept 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird das bisher für den Obstmarkt 
genutzte Grundstück Flst.Nr. 6107 einer Wohnbebauung zugeführt. 

Die vorhandenen Lagerhallen werden abgebrochen. Die Freiflächen um die 
Hallenbauten sind im Norden, Osten und Westen befestigt. 

Nachdem diverse Plankonzepte ausgearbeitet waren, wurde mit dem aktuel-
len städtebaulichen Entwurf eine Wohnbebauung mit Einzel- und Doppelhäu-
sern konzipiert. 

Entsprechend den aktuellen Zielvorstellungen für neue Baugebiete wurden auf 
dem ca. 0,46 ha großen Areal 12 Einheiten angeordnet - 4 Einzelhäuser und 
8 Doppelhaushälften - auf Grundstücken von ca. 350 m² bis 440 m². Vom In-
vestor konzipiert sind ca. 8 x 8,5 m große 2 ½-geschossige Gebäude mit opti-
mal für die Solarnutzung nach Süden ausgerichteten Pultdächern. 

Die Erschließung erfolgt weitestgehend direkt von den umgebenden öffentli-
chen Straßen (Am Markplatz). Lediglich im Zentrum ist eine kleine Stichstraße 
als Privatstraße zur Erschließung von 2 Einzelhäusern abseits der öffentlichen 
Verkehrsflächen vorgesehen. 

 
(Quelle: Matthias Hippler, Hippler-Bau, März 2023) 

Die ausgewiesenen Baugrenzen erlauben die Errichtung der 12 Einheiten. Die 
Vorgabe der Lage der Baukörper erfolgt, um bei den kleinen Grundstücken 
eine Beeinträchtigung der Nachbarn zu minimieren. 

Im Wesentlichen ist von der Gemeinde beabsichtigt, folgende Festsetzungen 
bezüglich einer Bebauung zu treffen: 

- Art der Nutzung: Allgemeines Wohngebiet 

- Zahl der Vollgeschosse: max. II 

- Grundflächenzahl: 0,4 

- Geschossflächenzahl: 0,6 

- zulässige Wandhöhe: max. 7,30 m - 8,90 m ab EG FFB 

- zulässige Firsthöhe: max. 9,15 m ab EG FFB 

- Bauweise: offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser 
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- Dachneigung: 8° - 35° 

- Dachform: Pultdach, Satteldach 

- Baugrenzen für Wohngebäude 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen werden als Allgemeines Wohngebiet WA ausgewiesen. 

Innerhalb der als WA ausgewiesenen Baugebiete werden die nach § 4 Abs. 3 
Nr. 2 - 5 BauNVO (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen aber ausgeschlossen. 

Die genannten Regelungen der Zulässigkeit von Nutzungen stehen prinzipiell 
vor dem Hintergrund, dass die Bauflächen im Plangebiet im Wesentlichen ei-
ner Wohnnutzung zugeführt werden sollen. 

Insbesondere Tankstellen und Gartenbaubetriebe sind in der Regel mit hohem 
Flächenbedarf und außerdem starkem Verkehrsaufkommen verbunden, was 
den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde für das kleine, abseits der 
Hauptstraße gelegene Plangebiet widerspricht. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen zum einen nut-
zungsgerechte Baukörper zulassen, zum anderen aber auch die Anforderun-
gen an Ökologie und Nachhaltigkeit berücksichtigen. 

Baugrenzen 

Die Baugrenzen für die Hauptbaukörper umfassen die einzelnen Baukörper 
und sichern damit die Entwurfskonzeption. 

Die Lage von Garagen und Nebenanlagen etc. wird bezüglich der Lage nicht 
festgelegt. 

Grundflächenzahl  Geschossflächenzahl  Zahl der Vollgeschosse 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gemäß dem laut § 17 BauNVO zulässigen 
Höchstmaß für Allgemeine Wohngebiete festgesetzt.  

Aufgrund der kleinen Grundstücke und der erforderlichen unterirdischen Ver-
sickerungsanlagen sowie den trotzdem erforderlichen Zufahrten, Stellplätzen 
und Wegen darf die Überbauung durch derartige Nebenanlagen bis zu einer 
maximalen Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden - statt des gemäß 
§ 19 BauNVO generell möglichen 50 %-igen Überschreitens. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird entsprechend dem Bedarf gemäß den 
Angaben im Planteil als Maximalwert festgesetzt. 

Die Festsetzung der max. Zahl der Vollgeschosse ermöglicht nutzungsge-
rechte Baukörper, die auch in der Umgebung vorhanden sind. 

Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung von 
Obergrenzen für die Wand- und Firsthöhe beschränkt. Die Festsetzung der 
Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EG FFH) als unterer Bezugspunkt wurde ca. 
0,35 m über den umgebenden Straßen vorgesehen. Das Gelände ist eben.  
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4.3 Bauweise 

Im gesamten Gebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. Zugelassen werden 
aber nur Einzel- und Doppelhäuser. 

Um dabei eine abgestimmte Bebauung sicherzustellen, werden für Doppel-
häuser ergänzende Festsetzungen getroffen, die sichern, dass die beiden 
Doppelhaushälften sich bezüglich Höhen, Dachneigung und Dachform anpas-
sen. 

4.4 Stellplätze und Garagen 

Garagen und Carports sind auch auf den nicht überbaubaren Flächen zuläs-
sig, jedoch ist ein Mindestabstand zur öffentlichen Straße und vor der Gara-
genzufahrt einzuhalten. 

4.5 Firstrichtung 

Die Firstrichtung der Gebäude wird festgelegt, um das Entwurfskonzept zu si-
chern. 

4.6 Anpflanzungen  

Im Planungsgebiet sind Bäume anzupflanzen und flache Dächer bis 8° ein-
zugrünen.  

4.7 Örtliche Bauvorschriften gemäß Landesbauordnung (LBO) 

Um eine Einbindung des Plangebietes ins Orts- und Landschaftsbild bzw. die 
angrenzende bestehende Bebauung sicherzustellen, werden bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen gemäß § 74 LBO hinsichtlich der Gestaltung der Ge-
bäude getroffen. 

Dachgestaltung 

Mit den Festsetzungen zur Dachgestaltung wird nur ein grober Rahmen im 
Hinblick auf die Dachneigung und die Materialien vorgegeben. Innerhalb der 
Grenzwerte kann der Bauherr seine Vorstellungen realisieren. 

Die Dachneigungen und die Dachform der Gebäude werden vorgegeben, um 
die Entwurfskonzeption zu sichern. 

Festsetzungen zur Begrünung von flachgeneigten Dächern dienen dem Kli-
maschutz und der Unterstützung eines möglichst durchgrünten Umfelds.  

Einfriedungen als Mauern werden nicht zugelassen. Damit werden massive 
Wände vermieden und damit die gewünschte offene Gestaltung des Bauge-
biets unterstützt. 

Die weiteren Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen sollen 
eine angemessene Begrünung der Grundstücke ermöglichen und die Versie-
gelung minimieren. Neben einem attraktiveren Erscheinungsbild wird so zu ei-
ner Reduzierung des Regenwasserabflusses beigetragen und die Grundwas-
serneubildung unterstützt. 
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Anzahl der Stellplätze 

Für das Plangebiet wird die Anzahl der auf dem Grundstück zu schaffenden 
Stellplätze, gegenüber dem gemäß LBO erforderlichen einen Stellplatz, mit 
2,0 Stellplätzen pro Wohneinheit festgesetzt.  

Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der künftigen Einwohner einen 
auswärtigen Arbeitsplatz haben werden. In vergleichbaren Gebieten hat sich 
gezeigt, dass die meisten Haushalte über mehr als einen Pkw verfügen, die 
Stellplätze jedoch nicht immer auf den jeweiligen Grundstücken nachgewiesen 
werden können. Insofern ist der Nachweis von 2,0 Stellplätzen je Wohneinheit 
auf privater Fläche erforderlich. 

Um die versiegelten Flächen möglichst gering zu halten, wird generell eine 
Minimierung der befestigten Flächen angestrebt. Darüber hinaus wird für Stell-
plätze die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Pflaster, Kies) 
vorgegeben. 

4.8 Wasserrechtliche Belange  

4.8.1 Hochwasserschutz 

Die Baukörper liegen gem. Hochwassergefahrenkarte nahezu vollständig in 
einem "geschützten Bereich bei HQ100". Lediglich im Südosten liegt ein kleiner 
Teil außerhalb des bei HQ100 geschützten Bereichs. Die Flächen liegen in ei-
nem "Risikogebiet außerhalb von  Überschwemmungsgebieten" (HQextrem). 

 
(Quelle: LUBW, Hochwassergefahrenkarten, 2023) 

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

Die Flächen werden gemäß der Hochwassergefahrenkarten bei extremen 
Hochwasserereignissen (HQextrem) überflutet. Diese HQextrem-Überflutungsflä-
chen gelten nach § 78b Abs. 1 WHG als "Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten".  

Die Gefährdung ergibt sich bei selteneren Hochwasserereignissen als dem 
HQ100 durch Versagen oder Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtun-
gen bzw. durch Verklausungsszenarien an den Engstellen wie etwa Brücken 
oder Durchlässen. 
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Für diese Risikogebiete gilt, dass insbesondere der Schutz von Leben und 
Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung 
zu berücksichtigen sind. 
Dies bedeutet, dass bei einer Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen 
gegen äußere Einwirkungen oder besondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten aufgrund der Lage im HQExtrem erforderlich sind. 

Geeignete Hochwasser-Vorsorgemaßnahmen sind vorzusehen - s. Hinweise 
- Ziff. 9.3. 

4.8.2 Starkregenereignisse 

Von Starkregen spricht man, wenn es in kurzer Zeit und lokal begrenzt intensiv 
regnet. Niederschlagsereignisse von z.B. 40, 60 oder mehr als 100 Litern pro 
m² in einer Stunde können gerade in den Sommermonaten in Verbindung mit 
heftigen Gewittern große Schäden verursachen. Im Gegensatz zu Hochwas-
ser an großen Flüssen ist der genaue Ort und Zeitpunkt von Starkregen kaum 
vorhersagbar. 

Eine Überflutung der Flächen bei Starkregen kann nicht ausgeschlossen wer-
den. Dies bedeutet, dass bei einer Bebauung bauliche Vorkehrungen oder Si-
cherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Starkre-
gen zu berücksichtigen sind, z.B.:  

 Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) und Lichtschächte über HQ100/HQextrem 

 Untergeschosse wasserdicht und auftriebssicher 

 Haustechnik über HQextrem anordnen. 

4.9 Störfallbetriebe 

Störfallbetriebe in der Nähe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
"Obstmarkt" sind der Gemeinde nicht bekannt. 

4.10 Bebauung und Ökologie 

Die Festsetzungen sehen keine zu enge Reglementierung vor. Dies ermöglicht 
auch individuell die Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Im Hinblick auf 
eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung kommt auch dem Klimaschutz 
und der Klimaanpassung eine wichtige Rolle zu. Deshalb wird empfohlen: 

 Gebäudeorientierung nach Süden bzw. Südosten wird ermöglicht. 
Damit wird die Nutzung der Solarenergie begünstigt. Thermische Nutzung 
der Sonnenenergie durch Solarkollektoren (Brauchwassererwärmung) so-
wie Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen. 

 Die Orientierung der geplanten Gebäude wird freigestellt, so dass im Ge-
bäude eine energetisch günstige Zonierung der Räume realisiert werden 
kann (Nebenräume im Norden, Wohnräume im Süden). Anordnung von 
Wintergärten auf den Südseiten (Gartenseite) zur passiven Nutzung der 
Sonnenenergie. 

 Die Errichtung von Niedrigenergiehäusern wird durch die Ausrichtung der 
Gebäude begünstigt. 

 Regenwassernutzung über Zisternen wird empfohlen. 
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 Die Anordnung von Zisternen auf den Privatgrundstücken ermöglicht die 
Verwendung von Regenwasser als Brauchwasser für Gartenbewässerung, 
WC, etc.; entlastet die örtliche Wasserversorgung mit hochwertigem Trink-
wasser und puffert auch die anfallenden Regenwassermengen. 

 Innere Durchgrünung des Gebiets zur Verbesserung des Kleinklimas. 

 Minimierung der versiegelten Flächen. 

 Nebenflächen wie Stellplätze etc. sind mit wasserdurchlässigen Belägen 
auszuführen. 

 

Schema Wohnhaus mit 

 Erdwärmenutzung 

 Regenwasserspeicher 

 Sonnenschutz 

 Solarenergienutzung 

 Lüftungsanlage 

 

 

 

4.11 Schallschutz 

Vom Büro für Schallschutz, Dr. Jans, wurde eine gutachtliche Stellungnahme 
ausgearbeitet. Auf der Grundlage der vorhandenen baulichen Gegebenheiten 
und der Lage zwischen Ortsdurchfahrt und Bahnlinie Offenburg - Hausach 
(Schwarzwaldbahn) wurde die zu erwartende Lärmeinwirkung rechnerisch 
prognostiziert und beurteilt. Im Folgenden sind die Aussagen des Gutachtens1 
auszugsweise wiedergegeben. 

Demnach werden die Orientierungswerte von DIN 18 005 Beiblatt 1 von 
55 dB(A) "tags" und 45 dB(A) "nachts" im gesamten Plangebiet überschritten. 

Allerdings werden vor den einzelnen Fassaden der innerhalb des Plangebiets 
zu errichtenden Gebäude aufgrund der Eigenabschirmung durch die jeweili-
gen Gebäude geringere Beurteilungspegel vorliegen als bei freier Schallaus-
breitung.  

Es sind Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen 
erforderlich, da die Orientierungswerte von DIN 18 005 Beiblatt 1 und zum Teil 
auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung über-
schritten werden. 

"Passive" Schallschutzmaßnahmen 

Resultierende Außenlärmpegel  

Durch geeignete "passive" Schallschutzmaßnahmen, d. h., durch den Einsatz 
von Gebäudeaußenbauteilen mit einer hinreichend hohen Luftschalldämmung 
muss sichergestellt werden, dass der (bei geschlossenen Fenstern) ins Gebäu-
deinnere übertragene Verkehrslärm auf ein zumutbares Maß begrenzt wird. 

                                            
1    Schalltechnisches Gutachten Nr. 6596/883 vom 04.12.2024, Büro f. Schallschutz, Dr. Jans, Ettenheim 
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Anlage Nr. 17 

Anlage 17 der Gutachterlichen Stellungnahme 

Flächenhafte Darstellung der resultierenden Außenlärmpegel "nachts" für 
Räume, die dem Nachtschlaf dienen; s. Gutachten S. 37 und Anlage 17 

 

 

Die Berechnungen für die Lärmkarten (s. Anlagen 17 und 18 des Gutachtens) 
erfolgten für den Fall freier Schallausbreitung im Plangebiet. Der (insbeson-
dere abschirmende) Einfluss zukünftiger Gebäude innerhalb des Plangebiets 
wurde bei der Ermittlung der resultierenden Außenlärmpegel hierbei nicht be-
rücksichtigt. Außer Betracht blieb damit auch die Eigenabschirmung der Ge-
bäude, was zur Folge hat, dass von der pegelbestimmenden Schallquelle ab-
gewandte Gebäudefassaden gemäß den Ausführungen in Abschnitt 4.4.5.1 
der DIN 4109-2 "bei offener Bebauung" mit einem um 5 dB(A) reduzierten Au-
ßenlärmpegel berücksichtigt werden dürfen. 

Entsprechend der Zuordnung der Fassaden zum jeweiligen resultierenden Au-
ßenlärmpegel und unter Berücksichtigung der geplanten Raumnutzung sowie 
der Raumgeometrie ist die erforderliche Luftschalldämmung der Gebäudeau-
ßenbauteile schutzbedürftiger Räume gemäß dem Rechenverfahren der DIN 
4109-1 zu bestimmen. 
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Anlage Nr. 14 

Anlage Nr. 14 

Einsatz von Lüftungsanlagen 

Die DIN 4109-1 gewährleistet einen hinreichenden Schutz vor Außenlärmein-
wirkung nur bei geschlossenen Außenbauteilen. In Anlehnung an die im vorlie-
genden Fall zwar nicht maßgebende, jedoch in etwa die "allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik" repräsentierende 24. BImSchV ist zu gewährleisten, 
dass zum Schlafen genutzte Räume sowie Räume mit Sauerstoff verbrauchen-
der Energiequelle, welche sich in den von einer Überschreitung des Immissi-
onsgrenzwerts "nachts" betroffenen Fassadenabschnitten befinden und nur 
über diese Fassadenabschnitte natürlich belüftet werden können, müssen mit-
tels einer mechanischen Lüftungsanlage ausreichend belüftet werden. 

Im vorliegenden Fall ist (s. Gutachten, Anlagen 11 bis 13) zunächst davon 
auszugehen, dass vor allen Fassaden der geplanten Gebäude der Immissi-
onsgrenzwert "nachts" von 49 dB(A) überschritten wird. Allerdings ist unter 
Berücksichtigung der Eigenabschirmung der Gebäude vor einzelnen Fassa-
den der Immissionsgrenzwert "nachts" eingehalten bzw. unterschritten wird. 

Grundrisslösungen 

Anlage 14 der Gutachtlichen Stellungnahme 
Grafische Darstellung der vor Fassaden potentieller Gebäude innerhalb des 
Plangebiets zu erwartenden Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (un-
ten) in Höhe des 1. Obergeschosses (5,5 m über Gelände); Erläuterungen 
siehe Gutachten, Abschnitt 5.3. 
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Die höchste Verkehrslärmeinwirkung "nachts" wird ermittelt vor der Süd- und 
Westfassade der Häuser 1 und 9 (s. Gutachten, Anlagen 14 und 15). Vor der 
Süd- und Westfassade von Haus 9 im 1. und 2. Obergeschoss sowie vor der 
Süd- und Westfassade von Haus 1 im 2. Obergeschoss werden Beurteilungs-
pegel "nachts" von 55 dB(A) und höher bestimmt. Aufgrund der erheblichen 
Überschreitung des Immissionsgrenzwerts "nachts" von 49 dB(A) in diesen 
Fassadenabschnitten wird empfohlen, dort keine Schlafräume (Schlafzimmer, 
Kinderzimmer) mit öffenbaren Fenster anzuordnen. 

Auch wenn diese Maßnahme nicht zwingend erforderlich, da durch eine hin-
reichend hohe Luftschalldämmung der Außenbauteile ein ausreichender 
Schallschutz im Gebäudeinneren sichergestellt werden kann, wird deren Um-
setzung dennoch empfohlen.  

In jedem Fall ist der ins Gebäudeinnere übertragene Verkehrslärm auf ein zu-
mutbares Maß zu beschränken. 

Als Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Luftschalldämmung von 
Gebäudeaußenbauteilen gegen Außenlärm ist im Bebauungsplan die Zuord-
nung potentieller Fassaden zum maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 
4109-2 anzugeben bzw. festzusetzen. In den Anlagen 17 und 18 des Gutach-
tens werden die maßgeblichen Außenlärmpegel flächenhaft für das unbebaute 
Plangebiet dargestellt, und zwar in Anlage 17 für zum Schlafen genutzte 
Räume und in Anlage 18 für sonstige schutzbedürftige Räume. 

Lüftungsanlagen 

Da vor zahlreichen Fassaden der geplanten Gebäude die Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung überschritten werden, ist für Räume, 
die überwiegend zum Schlafen benutzt werden, sowie für schutzbedürftige 
Räumen mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle eine Lüftungsanlage 
vorzusehen. Vor welchen Fassaden von einer Überschreitung des Immissi-
onsgrenzwerts "nachts" von 49 dB(A) auszugehen ist, kann beispielsweise 
den Darstellungen in den Anlage 14 und 15 des Gutachtens entnommen wer-
den. 

Zusammenfassung 

Die Gemeinde Ortenberg plant die Aufstellung des Bebauungsplans "Obst-
markt". Das Plangebiet umfasst das innerörtliche Grundstück Flst.-Nr. 6107 
und soll als "allgemeines Wohngebiet" ausgewiesen werden. 

Das Plangebiet ist von Verkehrslärm durch die L 99 (Hauptstraße) und durch 
die Schwarzwaldbahn (Schienenstrecke Offenburg - Hausach) betroffen. Au-
ßerdem befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebiets der Ge-
werbebetrieb "Natursteinwerk Wöhrle"; weiter entfernt im Süden und jenseits 
der Bahnlinie befinden sich außerdem die Gewerbegebiete "Allmendgrün" und 
"Allmendgrün II". 

Der bestimmungsgemäße Betrieb des Natursteinwerks Wöhrle sowie die 
Lärmemissionen aus den beiden Gewerbegebieten "Allmendgrün" und "All-
mendgrün II" führen zu keiner Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm innerhalb des Plangebiets "Obstmarkt". Maßnahmen zur Reduzierung 
der Betriebslärm-Immissionen sind deshalb nicht erforderlich. 

Die durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Hauptstraße (L 99) und durch den 
Schienenverkehr der Schwarzwaldbahn verursachte Verkehrslärmeinwirkung 
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wurde prognostiziert und beurteilt. Eine Überschreitung der Orientierungs-
werte von DIN 18 005 Beiblatt 1 wurde nachgewiesen und in weiten Teilen 
auch der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung. 

Eine Lärmschutzwand entlang der Nordostseite der Schienentrasse sowie 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hauptstraße sind aktuell nicht ge-
plant. Deshalb ist durch Festsetzung "passiver" Schallschutzmaßnahmen zu-
mindest der ins Gebäudeinnere übertragene Außenlärm hinreichend zu be-
grenzen. Als Grundlage für die Dimensionierung der erforderlichen Luftschall-
dämmung der Außenbauteile wurden in Abschnitt 6.2.1 die die Außenlärmein-
wirkung auf das Plangebiet kennzeichnenden resultierenden Außenlärmpegel 
bestimmt. Diese Außenlärmpegel sind in den Anlagen 17 und 18 für den Fall 
freier Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets grafisch dargestellt. 

Auf den Einsatz einer Lüftungsanlage für Schlafräume und für Räume mit sau-
erstoffverbrauchender Energiequelle sowie auf die Anordnung von Schlafräu-
men innerhalb der maßgeblich durch Außenlärm betroffenen Häuser 1 und 9 
wird hingewiesen. 

5 Umweltbelange 

Da es sich bei dem Bebauungsplan "Obstmarkt" um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB handelt und die Vorschrif-
ten des § 13 BauGB anzuwenden sind, wird auf eine Umweltprüfung (und da-
mit auf die Erstellung des Umweltberichts) gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB verzichtet. 

Im beschleunigten Verfahren gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Das beinhaltet, dass die Planung nicht der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung unterliegt. 

Jedoch ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB darzulegen, das keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Belange des Naturschutzes (Natura 2000) bestehen. 

Aussagen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes 
gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG sind zu treffen. 
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Luftbildausschnitt: 

 
(Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-Wü, 2010 und  

Büro Fischer Januar 2022) 

5.1 Planerische Vorgaben 

Kartenausschnitt: 

 
(Quelle: LUBW, Abfrage Januar 2022) 
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Tabelle: 

Legende:  = direkt betroffen            = angrenzend          / = nicht betroffen 

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name:  

/ 

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Name: Mähwiese am Ortenberger Sportplatz I / Nr.: 6500031746152172, ca. 280 m westlich 
Name: Mähwiese am Ortenberger Sportplatz II / Nr.: 6500031746152174, ca. 260 m süd-

westlich 

 

/ 
/ 

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name:  

/ 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG 
Name: Brandeck / Nr.: 3.17.013, ca. 300 m südöstlich 

/ 

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG 
Name: Schwarzwald /Mitte Nord / Nr.: 7 

/ 

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG 
Name: Grünstreifen westlich Ortenberg / Nr.: 175133174835, ca. 150 m nördlich bzw. west-

lich 

 
/ 
 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG 
Name / Nr.: 

/ 

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,  
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erholungswald 
gemäß § 33 des LWaldG 

/ 

Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald) 
Name / Nr.: 

/ 

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG 
Name / Nr.: 

/ 

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG / 

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG 
größtenteils geschützter Bereich bei HQ100, kleinflächig HQextrem 

 

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG / 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG  (1. Ordnung) und § 47 
des NatSchG (1. und 2. Ordnung) 

/ 

Regionaler Grünzug, lt. RVSO, ca. 70 m westlich / 

Grünzäsur, lt. RVSO / 

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, lt. RVSO  / 

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, lt. RVSO / 

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I, lt. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO  / 

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach § 19 
des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG 

/ 
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Europäisches Netz "Natura 2000" 
Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 (1) und (2) BNatSchG). 

Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober 
2005 und den Nachmeldevorschlägen für Baden-Württemberg nach der FFH-
Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Ländlicher Raum 
liegen für den Vorhabensbereich derzeit keine Hinweise auf das Vorkommen 
eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutzgebie-
tes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfüllen, 
vor.  

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 
2000" ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende 
Prüfungen im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich. 

Hochwasserschutz 

Das Planungsgebiet befindet sich zu einem großen Teil in einem geschützten 
Bereich bei HQ100. Kleinflächig sind HQextrem-Überflutungsflächen betroffen. 

Planausschnitt: Hochwassergefahrenkarte 

 
(Quelle: LUBW Abfrage Januar 2022) 

Eine Ausweisung als Baugebiet ist aus wasserschutzrechtlicher Sicht 
unter Beachtung der erforderlichen Vorsorgemaßnahmen möglich. Auf-
grund der Lage in einem bei HQ100 geschütztem Bereich bzw. in einer 
HQextrem-Überflutungsfläche ist § 78b Abs. 1 WHG (Risikogebiet) zu be-
rücksichtigen.  
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5.2 Belange des Artenschutzes 

5.2.1 Rechtliche Vorgaben  

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

5.2.2 Artenschutzrechtliche Abschätzung 

Mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen Abschätzung wurde Bioplan 
Bühl, von der Gemeinde Ortenberg beauftragt. 

Die artenschutzrechtliche Abschätzung vom 04.12.2021 wird als Anlage 
beigefügt. 

Nach Aussage des Gutachters sind 

eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG für die Tiergruppen Vögel (verschiedene Arten), Säugetiere (Fleder-
mäuse) und Amphibien (Gelbbauchunke, Kreuzkröte) nicht vollständig auszuschlie-
ßen. Daher werden Maßnahmen notwendig. 

Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen bestehen 
nach fachgutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Er-
heblichkeit. 
Für sie ist eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung daher ebenso we-
nig notwendig wie Geländeerfassungen. Eine Verletzung von Verbotstatbeständen 
nach § 44 BNatSchG wird damit für die folgenden Arten bzw. Gruppen ausgeschlos-
sen: Säugetiere (außer Fledermäuse), Reptilien, Amphibien (außer Gelbbauchunke 
und Kreuzkröte), 

Gewässer bewohnende Arten und Tiergruppen, Spinnentiere, Landschnecken, 
Schmetterlinge und Käfer sowie artenschutzrechtlich relevante Farn- und Blütenpflan-
zen sowie Moose. 

Vom Gutachter wurden daher Vermeidungsmaßnahmen festgelegt, die 
nachfolgend aufgeführt sind und in die Planungsrechtlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans aufgenommen wurden. 

Vermeidungsmaßnahmen 

VM 1 - Baufeldräumung  
Die Baufeldräumung, insbesondere der Abriss der Hallen, muss außerhalb der Fort-
pflanzungszeit von Vögeln stattfinden (in der Regel von September bis Februar be-
stimmt durch die früh brütenden Arten bzw. spät brütenden Arten mit einer Brutzeit 
bis Mitte/Ende August), damit keine Nester und Gelege zerstört werden. 

Zur Vermeidung von baubedingten Verletzungen und Tötungen von Fledermäusen 
sind Abrissarbeiten außerhalb der Aktivitätszeit dieser Tiergruppe in der Zeit von 
Ende November bis Ende Februar durchzuführen. Dabei gilt es eine Frostperiode, 
besser zwei Frostperioden, abzuwarten. Eine Frostperiode besteht aus drei Frost-
nächten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich keine Fledermäuse mehr in Spalten 
befinden, da diese nicht frostsicher sind. 

Sollte dies aus unveränderbaren, nicht artenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich 
sein, muss im Vorfeld kurz vor der Räumung durch einen sachverständigen Ornitho-
logen bzw. Fledermauskundler eine Kontrolle bzw. eine Nestersuche stattfinden. Soll-
ten Nester bzw. Fledermäuse oder Hinweise auf diese gefunden werden bzw. Ver-
dacht auf eine Nutzung bestehen, kann eine Baufeldräumung nicht stattfinden. Durch 
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diese Bauzeitenbeschränkung ist davon auszugehen, dass keine Individuen relevan-
ter Vogelarten und auch nicht deren Eier oder Jungvögel, aber auch keine Fleder-
mäuse direkt geschädigt werden. Ferner können sämtliche Individuen aller Vogel-Ar-
ten bei der Baufeldräumung rechtzeitig fliehen, so dass es zu keinen Tötungen bzw. 
Verletzungen kommt. 

VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten 
Nicht vollständig auszuschließen ist, dass Arten wie Haussperling, Bachstelze oder 
Hausrotschwanz neue, temporäre Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile 
der Baustelleneinrichtung selbst (Container). Hierzu zählt auch die Entstehung von 
Sukzessionsbereichen auf Bau- bzw. Lagerflächen. Dadurch könnten Nester geschä-
digt oder zerstört sowie Jungvögel durch den Bauablauf getötet werden. Durch eine 
konsequente Überwachung kann verhindert werden, dass Vogelarten, die sich im 
Baufeld ansiedeln, getötet oder verletzt bzw. ihre Nester und Gelege zerstört werden. 

VM 3 - Amphibien 
Die Bauzeit wird möglicherweise auch während der Fortpflanzungszeit der Amphi-
bien-Arten Gelbbauchunke und Kreuzkröte stattfinden. Daher müssen sich nach Re-
gen bildende flache Gewässer umgehend beseitigt werden, damit sich keine Gelb-
bauchunken oder Kreuzkröten ansiedeln und laichen können. 

Der Gutachter formulierte nachfolgendes zusammenfassende Fazit: 

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung sämtlicher genannten 
Maßnahmen wird aus fachgutachterlicher Sicht eine Verletzung von Verbotstat-
beständen nach § 44 BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Arten 
ausgeschlossen. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) mit weite-
ren vertiefenden Untersuchungen ist daher nicht erforderlich. 

5.3 Abschätzung der Umwelterheblichkeit 

Mit dem Bebauungsplan "Obstmarkt" soll nach Abriss der bestehenden Ge-
bäude (Obstmarkt und Nebengebäude) eine Bebauung mit 4 Einzelhäusern 
und 8 Doppelhäusern ermöglicht werden. (s. Kap. 4 Planungskonzept). 

In der nachfolgenden Tabelle werden die zu erwartenden Auswirkungen des 
Bebauungsplans berücksichtigt. 

Fachliche Prüfung  

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Fläche 

 Nutzungsumwandlung [x] ja*1 [  ] nein 

 Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1  
(lt. Flurbilanz Ba-Wü) 

[  ] ja [x] nein*2 

 Versiegelung [  ] ja [x] nein*3 

 Zerschneidung [  ] ja [x] nein*4 

*1 Im rechtskräftigen FNP der VG Offenburg ist das Planungsgebiet als Mischbaufläche ausgewiesen. Der FNP wird 
entsprechend geändert. 

*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein ist der Bereich als Siedlungsflä-
che Wohn- und Mischgebiet ausgewiesen.  

*3 Mit Realisierung des Bebauungsplans findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem derzeitigen Bestand 
statt.  

*4 Zu einer Zerschneidung der Flur kommt es nicht, da es sich um eine innerörtliche bereits bebaute Fläche) handelt. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Boden 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [  ] ja [x] nein*5 

 Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [  ] ja [x] nein*5 

 Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation 

[  ] ja [x nein*5 

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [  ] ja [x] nein 

*5 Mit der Realisierung des Bebauungsplans findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem Bestand statt, 
sondern eine Entsiegelung im Bereich der Gärten der Wohnbebauung. 

Grundwasser 

 Neubildung [  ] ja [x] nein*6 

 Dynamik (Strömung, Flurabstand) [  ] ja [x] nein*6 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*6 

*6 Mit der Realisierung des Bebauungsplans findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem Bestand statt. 
Die Entsiegelung wirkt sich positiv auf die Grundwasserneubildungsrate aus.  

Oberflächengewässer 

Name:  

 Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [  ] ja [x] nein*7 

 Dynamik (Strömung, Hochwasser) [  ] ja [x] nein*8 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*7 

*7 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Oberflächengewässer. 

*8 Derzeit befindet sich das Planungsgebiet größtenteils in einem geschützten Bereich bei HQ100 und kleinflächig in 
einer HQextrem-Überflutungsfläche (Risikogebiet). Da Teilbereiche entsiegelt werden, wirkt sich dies positiv auf die 
Hochwassersituation aus. 

Luft/Klima 

 Luftqualität [x] ja*9 [  ] nein 

 Kaltluftentstehung und -bahnen [x] ja*9 [  ] nein 

 Besonnung und Reflektion (Temperatur/Bioklima) [x] ja*9 [  ] nein 

*9 Mit der Realisierung des Bebauungsplans findet Entsiegelung statt. Dies wird sich auf das Klima positiv auswirken. 

Arten und Biotope 

 Biotoptypen (Bestand):  

- Gebäude 

- asphaltierte Hoffläche 

- kleinflächig Ruderalvegetation 

 

[x] ja*10 

 

[  ] nein 

 Natura 2000-Gebiete:  

-  nicht in räumlicher Nähe 

 

[  ] ja 

 

[x] nein*11 

 Artenschutz: 

s. artenschutzrechtliche Abschätzung  
(Bioplan, Bühl, vom 04.12.2021) 

 

[  ] ja 

 

[x] nein*12 

*10 Durch den Bebauungsplan werden Biotoptypen mit sehr geringer Wertigkeit beansprucht. Durch die Entsiegelung 
im Bereich der Gärten entstehen hochwertigere Biotoptypen. 

*11 Keine Betroffenheit 

*12 Unter Berücksichtigung der im Gutachten genannten Maßnahmen ist eine Verletzung von Verbotstatbeständen 
nach § 44 BNatSchG auszuschließen. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Landschafts-/Ortsbild 

 Eigenart/Historie des Orts- bzw. Landschaftsbilds [  ] ja [x] nein*13 

 Vielfalt und Naturnähe [  ] ja [x] nein*13 

 Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Betretbarkeit, Er-
lebbarkeit 

[  ] ja [x] nein*13 

*13 Die geplante Wohnbebauung fügt sich in das Ortsbild ein.  

Mensch    

Lärm Kann der B-Plan negative Auswirkungen im Hin-
blick auf die Lärmsituation der Umgebung ha-
ben (Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm 
etc.)? 

[  ] ja [x] nein 

 
Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation 
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein 

 
Sind Lärmeinwirkungen auf die geplante Wohn-
baufläche durch angrenzende Nutzungen (Orts-
durchfahrt, Bahn) zu erwarten? 

[x] ja*14 [x] nein 

*14 Nach Aussage der gutachterlichen Stellungnahme Nr. 6596/883 vom 04.12.202, das auf der Grundlage der vor-
handenen baulichen Gegebenheiten und der Lage zwischen Ortsdurchfahrt und Bahnlinie Offenburg - Hausach 
(Schwarzwaldbahn) vom Büro für Schallschutz Dr. Jans, Ettenheim erstellt wurde, werden die Orientierungswerte 
von DIN 18 005 Beiblatt 1 von 55 dB(A) "tags" und 45 dB(A) "nachts" im gesamten Plangebiet überschritten.  

Eine Lärmschutzwand entlang der Nordostseite der Schienentrasse sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
der Hauptstraße sind aktuell nicht geplant. Deshalb ist durch Festsetzung "passiver" Schallschutzmaßnahmen 
zumindest der ins Gebäudeinnere übertragene Außenlärm hinreichend zu begrenzen.  

Auf den Einsatz einer Lüftungsanlage für Schlafräume und für Räume mit sauerstoffverbrauchender Energie-
quelle sowie auf die Anordnung von Schlafräumen innerhalb der maßgeblich durch Außenlärm betroffenen Häu-
ser 1 und 9 wird hingewiesen. 

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkun-
gen im Hinblick auf die lufthygienische Situation 
der Umgebung (Luftverunreinigungen durch 
Partikel (z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Koh-
lenmonoxid, Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) o-
der Gerüche - Quellen: Wald, Landwirtschaft, In-
dustrie, Gewerbe, Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des B-Plans Probleme im Hin-
blick auf die lufthygienische Situation zu erwar-
ten? 

[  ] ja [x] nein 

Erschütterungen Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf die 
Umgebung aufgrund von erzeugten Erschütte-
rungen (Industrieverfahren, Verkehr etc.) ha-
ben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des B-Plans Probleme mit er-
zeugten/vorhandenen Erschütterungen zu er-
warten? 

[  ] ja [x] nein 

Elektromagneti-
sche Felder 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkun-
gen (z.B. Reizströme bei niederfrequenten Fel-
dern, Wärmewirkungen bei hochfrequenten Fel-
dern, Lichtverschmutzungen wie Blendung und 
Aufhellung) auf die Umgebung aufgrund von er-
zeugten elektromagnetischen Feldern (z.B. 
durch Hochspannungsleitungen und Sendean-
lagen) haben? 

[  ] ja [x] nein 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme 
mit erzeugten/vorhandenen elektromagneti-
schen Feldern zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein 
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Durch den Bebauungsplans "Obstmarkt" ist mit keinen erheblichen Um-
weltauswirkungen auf die Schutzgüter zu rechnen. 

5.4 Zusammenfassung 

Da es sich bei dem Bebauungsplan "Obstmarkt" um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt und 

 das Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist (auch keine Vorprüfung) 

 keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belange 
des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftlicher 
Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt 

 offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
entstehen  

wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichts verzichtet. 

Da gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB (mit Verweis auf § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB) eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt 
wird, gelten die Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebauungsplans 
zu erwarten sind, als im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt und zulässig. 

Es ergibt sich die Einschätzung, dass bei dem Bebauungsplan "Obstmarkt" 
unter Berücksichtigung der im Artenschutzgutachten genannten Maßnahmen 
eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschlie-
ßen ist. 

Durch die Bebauungsplanänderung werden Flächen überplant, die größten-
teils in einem geschützten Bereich bei HQ100 bzw. kleinflächig im HQextrem-
Überflutungsflächen liegen. Eine Bebauung ist somit möglich. 

Durch den Bebauungsplan ergeben sich keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen auf die Schutzgüter. 

6 Erschließung 

6.1 Verkehr 

Die äußere Erschließung des Planungsgebiets erfolgt über die ausgebaute 
Straße "Am Markplatz" am nördlichen, westlichen und östlichen Rand des Pla-
nungsgebiets. 

Die innere Erschließung des Planungsgebiets bzw. der 2 rückwärtig gelege-
nen Grundstücke erfolgt durch eine kurze Stichstraße ohne ausreichende 
Wendefläche. Deshalb können größere Fahrzeuge nur mit Einweisung einfah-
ren. Da Müllfahrzeuge i.d.R. nicht in neue Sackgassen einfahren, müssen die 
Müllbehälter am Abfuhrtag an der Straße "Am Marktplatz" bereitgestellt wer-
den. 

Die private Stichstraße innerhalb des Planungsgebiets wird als ''Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung - Privatstraße" ausgewiesen, da diese 
nicht dem überörtlichen Verkehr dient und den Charakter einer Anliegerstraße 
erhalten soll. 

Die erforderlichen Stellplätze sind auf den jeweiligen privaten Grundstücken 
vorgesehen.  
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6.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das örtliche Versorgungsnetz 
gegeben. 

6.3 Entwässerung  

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 

Auszüge aus dem Entwässerungskonzept² von Weber Ingenieure: 

1. Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser der Gebäude ist in den öffentlichen Schmutz-
wasserkanal in der Straße „Am Marktplatz“ einzuleiten. Hierzu wird eine Sam-
melleitung in der Stichstraße angeordnet, an die sämtliche Hausanschlusslei-
tungen angeschlossen werden. 

2. Regenwasser  

Um dem Ziel einer naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung gerecht 
zu werden, ist eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers vorge-
sehen.  

Aufgrund der Grundstücksverhältnisse ist lediglich eine dezentrale Versicke-
rung zielführend. Diese hat vorzugsweise über eine 30 cm starke, belebte 
Oberbodenschicht zu erfolgen. Ist dies aufgrund der Gegebenheiten nicht 
möglich, sind sogenannte gleichwertige Verfahren anzuwenden. Hierbei wird 
das Regenwasser über einen technischen Filter bzw. ein Filtersubstrat gerei-
nigt und anschließend im Untergrund versickert. Erfahrungsgemäß hat sich in 
solchen Fällen das System „Eco-Bodenfilter“ der FA. Beton-Müller bewährt. 
Hierbei handelt es sich um Versickerungsmulde, die anstelle der Böschung 
von Rahmenelementen aus Beton eingefasst ist. Das anfallende Nieder-
schlagswasser wird über ein DIBt-zugelassenes Filtersubstrat gereinigt und 
zur Versickerung gebracht.  

Der Planungsentwurf zur Bebauung Flurstück Nr. 6107 sieht keine ausreichen-
den Flächen für eine Versickerung der überbauten Grundstücksflächen über 
die belebte Bodenschicht vor. Für die einzelnen Grundstücke sollen deshalb 
die o.g. „Eco-Bodenfilter“ zum Einsatz kommen. Hierfür weisen die Kiese und 
Sande im Untergrund eine höhere Durchlässigkeit als das Filtersubstrat auf. 
Ebenso wird für den Durchstich zu den gut sickerfähigen Kiesen und Sanden 
ein Material verwendet, dass gegenüber dem Filtersubstrat eine mindestens 
gleichwertige Durchlässigkeit besitzt.  

Das auf der Stichstraße anfallende Niederschlagswasser wird in den öffentli-
chen Regenwasserkanal in der Straße „Am Marktplatz“ eingeleitet. 

6.4 Energieversorgung 

Die Stromversorgung ist durch Anschluss an das öffentliche Netz in Ortenberg 
vorgesehen. 

 

____________________ 

2 Entwässerungskonzept Erläuterungsbericht vom 20.11.2023, Weber Ingenieure, Freiburg 
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7 Flächenbilanz 

Gesamtfläche ca. 4.651 m² 

Allgemeines Wohngebiet WA ca. 4.483 m² 

Verkehrsflächen, Privatstraße ca. 168 m² 

8 Kostenschätzung 

Die beitragsfähigen Erschließungskosten richten sich grundsätzlich nach dem 
BauGB und den Satzungen der Gemeinde Ortenberg. 

Die bei der Überplanung entstehenden Kosten sind vom Investor zu tragen. 

9 Hinweise 

9.1 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, 
zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

9.2 Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gem. § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-
erreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart, Ref. 84 - Archäologische Denkmalpflege (e-mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

9.3 Hochwasser-Vorsorgemaßnahmen 

Durch geeignete Hochwasser-Vorsorgemaßnahmen ist sicherzustellen, dass 
möglichst: 

1. die Grundstücksnutzung mögliche Hochwasserschäden für Mensch, Um-
welt oder Sachwerte ausschließt,  

2. bauliche Anlagen in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten 
Bauweise errichtet werden; dabei ist die Höhe eines möglichen Schadens 
zu berücksichtigen; 

3. keine neuen Heizölverbraucheranlagen errichtet werden;  

4. bestehende Heizölverbraucheranlagen - soweit wirtschaftlich vertretbar - 
bis zum 5. Januar 2033 nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik hochwassersicher nachgerüstet werden;  
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5. sonstige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen so errich-
tet oder betrieben werden, dass sie nicht aufschwimmen oder anderweitig 
durch Hochwasser beschädigt werden können. Wassergefährdende Stoffe 
dürfen durch Hochwasser nicht abgeschwemmt oder freigesetzt werden. 
Dies betrifft auch Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen. 

9.4 Bodenschutz 

Nach § 4 Abs. 2 Bodenschutzgesetz (BodSchG) von Baden-Württemberg ist 
bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Verände-
rungen der Erdoberfläche im Planungsgebiet ist deshalb auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelas-
tung auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Der Bodenaushub ist, so-
weit möglich, im Plangebiet zur Geländegestaltung zu verwenden bzw. auf den 
einzelnen Baugrundstücken zu verwerten. 

9.5 Kampfmittelverdachtsflächen 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die 
während des 2. Weltkriegs stattfanden, ist es erforderlich, im Vorfeld von jeg-
lichen Bauverfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Aus-
wertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen. 

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmit-
telverdachtsflächen einzustufen. 

Eine multitemporale Luftbildauswertung wurde durchgeführt. Die Luftbildaus-
wertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblind-
gängern ergeben. Dies kann aber nicht als Garantie der Kampfmittelfreiheit 
gewertet werden. 

9.6 Niedrigenergiebauweise 

Auf die Energieeinsparungen durch die Erstellung der Gebäude in Niedrig-
energiebauweise wird ausdrücklich hingewiesen. 

9.7 Pflichten des Eigentümers - § 126 BauGB 

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für 
Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung, einschließlich der Beleuch-
tungskörper und des Zubehörs, Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschlie-
ßungsanlagen sowie Stützbeton (Rückenstütze) für Randsteine, Einfassungen 
u. ä. gemäß § 126 BauGB auf seinem Grundstück zu dulden. 

9.8 Grundwasser 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Schutzzone III B des Wasserschutz-
gebiets „Kinzigmatt“ der Wassergewinnungsanlage der Stadt Offenburg. 

Die Rechtsverordnung für das Wasserschutzgebiet „Kinzigmatt" der Wasser-
gewinnungsanlage der Stadt Offenburg vom 28. Januar 2005 ist zu beachten. 
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9.9 Abfallwirtschaft 

Die Bereitstellung der Abfälle, soweit diese im Rahmen der kommunalen Ab-
fallabfuhr entsorgt werden, muss an einer für 3-achsige Abfallsammelfahr-
zeuge (bis 10,75 m Länge) erreichbaren Stelle am Rand öffentlicher Erschlie-
ßungsstraßen erfolgen. 
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